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gelegenheiten, aus dem Reichskriegs- und Reichssinanz-Minister besteht.

Diese Minister sind den Delegationen verantwortlich.
Zu den gemeinsamen Auslagen trägt Ungarn 30°/§, Oester¬

reich aber 70"/o bei.

Der Monarch.
7- Irage:

Welche Rechte stehendem konstitutionellenMonarchen zu?

7. Antwort:
Der Kaiser von Oesterreich und König von Ungarn ist als sol¬

cher das Oberhaupt des Gesammtstaates und der diesen Gesammtstaat
bildenden beiden Reiche.

Er übt in Gemeinschaft mit den Vertretern des Volkes die ge¬
setzgebende Gewalt aus und es kann kein Landes- oder Reichsge¬
setz ohne seine Genehmigung (Sanktion) zur Giltigkeit gelangen.

Die richterliche Gewalt wird im ganzen Reiche in seinem
Namen ausgeübt und es steht ihm die vollziehende Gewalt zu.

Er ernennt entweder selbst oder durch seine Minister und Statt¬
halter alle Beamten und Diener des Staates.

Er ist der oberste Kriegsherr und eS steht ihm die Gewalt zu,
Krieg zu erklären und den Frieden zu schließen.

Er übt das Recht der Begnadigung.
Er kann die Vertretungskörper auflösen, sie müssen jedoch inner¬

halb der gesetzlichen Frist wieder einberufen werden.
Er wählt die Räthe seiner Krone (Minister) nach eigenem

Belieben.
Die von ihm gewählten Minister sind jedoch dem Volke bezüg¬

lich der Volksvertretung für ihre Handlungen verantwortlich und können
in Anklagezustand versetzt werden.

Der Monarch selbst ist unverantwortlich.
Er ist der erhabene Ausdruck der Idee des Gesammtstaates und

bildet den Schlußstein des ganzen Staatsgebäudes.

Das Konkordat.
Es ist im Verlaufe dieser Darstellung wiederholt vom

Konkordate die Rede gewesen.
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